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KIRCHGEMEINDE WICHTRACH

Informationsblatt für Trauungen in der Kirche Wichtrach

Gültig ab 1. Januar 2002

Grundsatz Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst, den Sie gemeinsam mit
Ihrem Traupfarrer/Ihrer Traupfarrerin vorbereiten. Die Ziviltrauung
ist die Voraussetzung für die kirchliche Trauung. Einheimische
Brautpaare können ihren/ihre PfarrerIn des zuständigen Pfarr-
kreises anfragen. Auswärtige Paare bringen einen Pfarrer/eine
Pfarrerin mit.
In der Regel werden in unserer Kirche Ehepaare getraut, die der
evangelisch-reformierten Kirche angehören. Ehepaare verschie-
dener Konfessionszugehörigkeit können sich für eine reformierte,
aber auch für eine ökumenische Traufeier entscheiden. Über die
Benützung der Kirche durch Mitglieder von Freikirchen oder bei
Andersgläubigen wird nach spezieller Regelung entschieden.

Zeiten und Anzahl
der Trauungen
pro Samstag

Es können höchstens drei Traugottesdienste durchgeführt werden:
Die Benützungszeiten werden durch die Reihenfolge der
Reservationen bestimmt.  Zwischen den Trauungen muss eine
Zeitspanne von zwei Stunden liegen. Im Sinne gegenseitiger
Rücksichtnahme sollte der Traugottesdienst auf eine Stunde
beschränkt werden.

Benützungsgebühren
Kirche/Kosten-Tarif
(gilt nur für
auswärtige
Traupaare)

Die Kosten für den Sigristen- und Orgeldienst belaufen sich auf
Fr. 320.--. Die Kirchenbenützung ist gratis. Falls Sie für die
Traufeier kein Orgelspiel brauchen, beträgt der Tarif Fr. 180.--.

Von der Gebührenpflicht befreit sind Brautpaare, wenn Braut oder
Bräutigam
- in der Kirchgemeinde Wohnsitz haben
- in unserer Kirche konfirmiert worden sind

Sigrist Unser Sigrist sorgt für die Bereitstellung der Kirche.

OrganistIn In der Regel wird die musikalische Umrahmung der Traufeier durch
eine/einer unserer OrganistInnen übernommen.  Falls weitere musi-
kalische Kräfte mitwirken, bitten wir Sie, die auf der Reservations-
Bestätigung aufgeführte OrganistIn zu kontaktieren.

Reservation Die Reservation der Kirche wird in jedem Fall schriftlich bestätigt.
Auswärtige Brautpaare erhalten die Reservations-Bestätigung erst
nach Zahlung der Benützungsgebühr.
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Blumenschmuck Bezüglich der Kirchendekoration setzt sich das Brautpaar mit dem
Sigristen in Verbindung. Die Kosten gehen zu Lasten des
Brautpaares.

Kirchenrodel Füllen Sie mit Ihrem Traupfarrer/Ihrer Traupfarrerin unbedingt das
beigelegte Formular mit den nötigen Angaben für die Eintragung in
den Kirchenrodel aus, und geben Sie es an Ihrem Hochzeitstag dem
Sigristen ab.

Kollekte Vereinbaren Sie mit Ihrem Traupfarrer/Ihrer Traupfarrerin die
Verwendung der Kollekte. Falls Sie keinen Vorschlag haben, wird
die Kollekte für Aufgaben in unserer Kirchgemeinde eingesetzt.

Parkplatz Die Anzahl Parkplätze bei der Kirche ist beschränkt. Weisen Sie
deshalb, in erster Linie die Spalierleute an, mit möglichst wenig
Autos anzureisen. Die Autos dürfen auf keinen Fall auf dem Areal
der angrenzenden landwirtschaftlichen Liegenschaft abgestellt
werden.

Sonderfälle In Fällen, welche diesen Regelungen nicht eindeutig zuzuordnen
oder welche darin nicht vorgesehen sind, entscheidet der
Kirchgemeinderat abschliessend.

Kirchgemeinderat Wichtrach
Der Präsident                       Die Sekretärin


